
konkludentes Handeln

keit und Arbeitsweise der KK sind im GGG und in 
der KKO geregelt. Die Wahl der Mitglieder der KK 
wird von den Gewerkschaften in Ausübung ihrer 
verfassungsmäßigen Rechte organisiert (§§6-9 
GGG). Mitglied einer KK kann jeder Bürger wer
den, der am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet 
hat. In geheimer Wahl, nach den Grundsätzen der 
Gewerkschaftswahlen und für die Dauer der Wahl
periode der gewerkschaftlichen Vorstände und Lei
tungen wählen die Betriebsangehörigen für eine KK 
8-15 Mitglieder, die die Achtung und das Vertrau
en ihrer Kollegen besitzen. Der Tätigkeitsbereich 
einer KK soll in der Regel nicht mehr als 300 Werktä
tige umfassen. Die Mitglieder der KK berichten den 
Werktätigen über die Erfüllung der mit der Wahl 
übernommenen Aufgaben; sie sind abberufbar. Die 
KK übermitteln die Erfahrungen aus ihrer Tätigkeit 
den Betriebsleitern sowie den betrieblichen Gewerk
schaftsleitungen. Sie unterstützen damit die Leiter, 
ihre Verantwortung für die Durchsetzung der soziali
stischen Gesetzlichkeit und die Gewährleistung von 
Ordnung, Disziplin und Sicherheit wahrzunehmen; 
den Gewerkschaften helfen sie, ihre Rechte zur Mit
wirkung an der Ausgestaltung und Verwirklichung 
des Arbeitsrechts sowie die gesellschaftliche Kon
trolle über dessen Einhaltung auszuüben. Die Mit
glieder der KK erteilen ratsuchenden Bürgern Aus
künfte, helfen ihnen bei der Klärung rechtlicher An
gelegenheiten und wirken bei der Erläuterung von 
Rechtsvorschriften mit. Sie können Aussprachen 
durchführen, um Rechtsstreitigkeiten und Rechts
verletzungen zu vermeiden bzw. zu beseitigen (§ 17 
GGG). Hauptaufgabe der KK ist es, Recht zu spre
chen Rechtsprechung). Auf Grund eines / An
trags auf Konfliktkommissionsberatung beraten und 
entscheiden die KK über
- Streitfälle aus dem Arbeitsrecht Arbeits

rechtsstreit) einschließlich solcher aus dem Neue
rerrecht {/ Vergütungsstreitigkeit bei Neuerun
gen) gemäß §§ 18-24 KKO;

- / Verfehlungen gemäß §§ 31-39 KKO;
- /•' Schulpflichtverletzungen gemäß §§45-49 

KKO;
- einfache zivilrechtliche Streitigkeiten zwischen 

Bürgern sowie zwischen dem Betrieb und Be
triebsangehörigen gemäß §§ 50-52 KKO.

Auf Grund einer / Übergabeentscheidung beraten 
und entscheiden sie über
- Vergehen Straftat) gemäß §§ 25-30 KKO;
- Verfehlungen gemäß §§ 31-39 KKO;
- / Ordnungswidrigkeiten gemäß §§ 40-44 KKO. 
Welche KK örtlich zuständig ist, ergibt sich aus § 16 
GGG {/ Zuständigkeit der Gerichte).
Die KK berät und entscheidet als Kollektivorgan in 
der Besetzung mit mindestens 4 Mitgliedern (§ 18 
GGG). Die Beratungen sind öffentlich. Um deren 
Wirksamkeit zu erhöhen, kann die KK Vertreter des 
Betriebes, staatlicher Organe, der Leitungen gesell
schaftlicher Organisationen und andere gesellschaft
liche Kräfte einladen. Sie wirkt in Zusammenarbeit

mit der zuständigen betrieblichen Gewerkschaftslei
tung und dem Vertrauensmann darauf hin, daß ins
besondere das Arbeitskollektiv an der Beratung teil
nimmt. Jeder Teilnehmer an der Beratung hat das 
Recht, durch Fragen und Hinweise an der Lösung 
des Konflikts mitzuwirken. Die Beratung wird so 
durchgeführt, daß dieses Recht umfassend wahrge
nommen werden kann. Der Charakter der Beratun
gen vor der KK schließt eine Vertretung durch einen 
/ Rechtsanwalt aus; möglich ist es aber, sich vorher 
von einem Anwalt beraten zu lassen. Sofern sie 
selbst wegen längerer Krankheit oder längerer Ab
wesenheit an der Teilnahme verhindert sind, können 
sich von einem anderen Bürger vertreten lassen: An
tragsteller bzw. Antragsgegner in der Beratung we
gen Arbeitsstreitfällen (ausgenommen der Antrags
gegner im / erzieherischen Verfahren der Konflikt
kommission), der Antragsteller in Beratungen we
gen Verfehlungen, / Antragsteller und Antragsgeg
ner in Beratungen wegen zivilrechtlicher Streitigkei
ten (§§21, 36, 51 KKO).
Im Ergebnis der Beratung entscheidet die KK durch 
Beschluß über den Anspruch, die Bestätigung einer 
Einigung oder über das Vorliegen einer Rechtsver
letzung und den Ausspruch von Erziehungsmaßnah
men (z. B. / Geldbuße, / Rüge). / Einspruch ge
gen Entscheidungen gesellschaftlicher Gerichte / 
Empfehlung gesellschaftlicher Gerichte

konkludentes Handeln - Verhalten oder Handeln, 
das unzweifelhaft auf einen bestimmten, aber nicht 
ausdrücklich erklärten Willen des Betreffenden 
schließen läßt und deshalb als / Willenserklärung 
rechtlich relevant ist. Der Begriff „konkludent“ ist 
aus dem lateinischen Verb „concludere“ (abschlie- 
ßen, folgern) abgeleitet und heißt: „zu einer be
stimmten Schlußfolgerung führend“. Weil es beim
к. H. um die juristische Bewertung der rechtserheb
lichen Folgerichtigkeit („Schlüssigkeit“) einer Hand
lung geht, wird к. H. oft auch als schlüssiges Handeln 
oder schlüssiges Verhalten bezeichnet.
Die Willenserklärung durch k.H. löst dieselben 
Rechtswirkungen (Rechtsfolgen) aus wie die aus
drücklich (mündlich, schriftlich, durch Zeichen 
usw.) abgegebene Willenserklärung. К. H. spielt da
mit in allen Rechtszweigen eine Rolle, in denen 
(rechtlich relevante) Willenserklärungen bedeutsam 
sind, insbesondere für das wirksame Zustandekom
men von Verträgen, z.B. im Zivil-, Arbeits- und 
LPG-Recht. Gemäß § 65 ZGB kommt ein zivilrecht
licher Vertrag auch ohne Übermittlung einer Annah
meerklärung zustande, wenn sich die Annahme des 
Angebots aus einem allgemein oder im rechtsge
schäftlichen Verkehr der Partner üblichen Verhalten 
ergibt. Willenserklärungen brauchen somit im Zivil- 
recht nicht immer „ausdrücklich“ abgegeben zu wer
den. Es reicht für das Zustandekommen eines Ver
trages aus, daß aus einem bestimmten Verhalten für 
den Vertragspartner erkennbar der Wille hervor
geht, ein Vertragsangebot abzugeben oder anzuneh
men. Wird z. B. eine bestellte Ware zugesandt, be
steht darin das к. H. des Verkäufers, mit dem er ein
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